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Bildungsministerium korrigiert Berichterstattung zu m Elternanteil an Kita-Kosten: 

Höhe wird vor Ort festgelegt – kein Abkommen mit de m Land 

 

KIEL. In dem am Sonnabend, 1. August in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszei-

tung“ erschienenen Bericht „Wird’s für Eltern teuer?“ wird Rendsburgs Bürgermeister 

Andreas Breitner wie folgt zitiert: „Zwischen Kommunen und Land gibt es ein Abkom-

men, dass durch den Elternanteil 30 Prozent der Kita-Kosten getragen werden müssen.“  

 

Dazu stellt das Bildungsministerium fest: Ein Abkommen zwischen Kommunen und 

Land, das einen Elternanteil von 30 Prozent an den Betriebskosten für Kindertages-

betreuung zwingend vorsieht, existiert nicht. Das Land regelt über das Kindertagesstät-

tengesetz lediglich, dass die Eltern "einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der 

Kindertageseinrichtungen zu entrichten" haben (§ 25 Absatz 3 Satz 1 KiTaG). Die Höhe 

dieses Beitrags wird weder im Kindertagsstättengesetz noch in anderen Vorschriften 

vom Land bestimmt.  

 

Insgesamt werden die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen aufgebracht durch 

Zuschüsse des Landes (Betriebskostenförderung 2009: 66,72 Mio. Euro), Teilnahmebei-

träge oder Gebühren, Zuschüsse des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (also 

den Kreisen und kreisfreien Städten), Zuschüsse der Gemeinden und Eigenleistungen 

des jeweiligen Trägers der Einrichtung.  

 

 

 

 

 

 
Verantwortlich für diesen Pressetext: Sven Runde | Ministerium für Bildung und Frauen | Brunswiker Straße 16-22, 
24105 Kiel | Telefon 0431 988-5805 | Telefax 0431 988-5815 | E-Mail: Sven.Runde@mbf.landsh.de |  
Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswig-
holstein.de 

 
Ministerium für Bildung

und Frauen
des Landes Schleswig-Holstein


